
  
 Vollmacht  
 
 
 
 hiermit wird in Sachen 
 wegen 
 
Vollmacht erteilt 
 
1. zur Prozeßführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von 

Klagen und Widerklagen; 
 
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluß von Vereinbarungen über 

Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsaus-
künften; 

 
3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der 

Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO und mit ausdrücklicher 
Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozeßord-
nung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungs-
maßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren; Der Vollmachtgeber tritt hiermit seine Erstattungs-
ansprüche gegen die Staatskasse an den Bevollmächtigten gemäß § 43 RVG ab. Der Bevollmächtigte nimmt 
diese Abtretung hiermit an. 

 
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in 

Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer); 
 
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseiti-

gen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter „wegen...“ genannten An-
gelegenheit, insbesondere auch Kündigungen von Wohnraummietverhältnissen. 

 
6. zur Vertretung in finanzgerichtlichen Verfahren, vorgeschalteten Verwaltungsverfahren der Finanzverwaltung 

und Außenprüfungen. 
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest 
und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, 
Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfaßt insbesondere die Be-
fugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu über-
tragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit 
oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsa-
chen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse 
oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Hinweis gemäß § 49 b BRAO: 
Der Mandant ist vom Rechtsanwalt vor Übernahme des Auftrags durch den Rechtsanwalt darauf hinge-
wiesen worden, daß sich die Gebühren nach dem Gegen standswert richten. Eine entsprechende Tabelle 
der sich aus den Gegenstandswerten ergebenden Gebüh ren hat der Mandant eingesehen bzw. ist dem 
Mandanten ausgehändigt worden. Dieser Hinweis gilt auch für eine Personenmehrheit. 
 
Mit der Führung der Korrespondenz per eMail bin ich 
 
[   ] einverstanden [   ] nicht einverstanden. Die Korrespondenz erfolgt [   ] unverschlüsselt [   ] verschlüsselt. 
  
 Mir ist bewußt, daß aufgrund des BKA-Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung vom 09. November 2007 bisher 

die Verkehrsdaten vom Provider für einen Zeitraum von sechs Monaten aufbewahrt werden, wobei jedoch die 
Daten zwischen Anwalt und Mandant nicht verwertbar sind. Gegen das Gesetz ist eine Verfassungsbe-
schwerde rechtshängig. Näheres hierzu erfahre ich unter http://www.vorratsdatenspeicherung.de. 

  
[   ] Meine Mailadresse lautet: ____________________________________ [   ] Ich habe keine Mailadresse. 
 
 
____________________________ _____________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 
Zustellungen werden nur an den/die 

Bevollmächtigte(n) erbeten!  
 

Rechtsanwalt 
Thomas Knopf 
Deidesheimer Str. 24 
14197 Berlin 



Alle Angaben in €  1,0 Gebühr  1,3 Geschäftsgebühr 2,5 RA Gebühren Gerichtskosten  Kostenrisiko 2,5 RA Gebühren Gesamtkosten  

Streitwert bis:    (teilweise Anrechnung 
1,3 Verfahrensge-
bühr (3,0 Gebühren (2 RAe + GK) 1,6 Verfahrensgebühr I. + II. Instanz 

    auf Verfahrensgebühr) 1,2 Terminsgebühr nach GKG)   1,2 Terminsgebühr (2 RAe + GK) 
0,00 0,00 0,00 23,80 0,00 47,60 23,80 95,20 

300,00 25,00 32,50 98,18 75,00 271,35 107,10 485,55 
600,00 45,00 58,50 157,68 105,00 420,35 173,74 767,83 
900,00 65,00 84,50 217,18 135,00 569,35 240,38 1.050,11 

1.200,00 85,00 110,50 276,68 165,00 718,35 307,02 1.332,39 
1.500,00 105,00 136,50 336,18 195,00 867,35 373,66 1.614,67 
2.000,00 133,00 172,90 419,48 219,00 1.057,95 466,96 1.991,86 
2.500,00 161,00 209,30 502,78 243,00 1.248,55 560,25 2.369,05 
3.000,00 189,00 245,70 586,08 267,00 1.439,15 653,55 2.746,25 
3.500,00 217,00 282,10 669,38 291,00 1.629,75 746,84 3.123,44 
4.000,00 245,00 318,50 752,68 315,00 1.820,35 840,14 3.500,63 
4.500,00 273,00 354,90 835,98 339,00 2.010,95 933,44 3.877,82 
5.000,00 301,00 391,30 919,28 363,00 2.201,55 1.026,73 4.255,01 
6.000,00 338,00 439,40 1.029,35 408,00 2.466,70 1.150,02 4.766,73 
7.000,00 375,00 487,50 1.139,43 453,00 2.731,85 1.273,30 5.278,45 
8.000,00 412,00 535,60 1.249,50 498,00 2.997,00 1.396,58 5.790,17 
9.000,00 449,00 583,70 1.359,58 543,00 3.262,15 1.519,87 6.301,89 

10.000,00 486,00 631,80 1.469,65 588,00 3.527,30 1.643,15 6.813,60 
13.000,00 526,00 683,80 1.588,65 657,00 3.834,30 1.776,43 7.387,16 
16.000,00 566,00 735,80 1.707,65 726,00 4.141,30 1.909,71 7.960,72 
19.000,00 606,00 787,80 1.826,65 795,00 4.448,30 2.042,99 8.534,28 
22.000,00 646,00 839,80 1.945,65 864,00 4.755,30 2.176,27 9.107,84 
25.000,00 686,00 891,80 2.064,65 933,00 5.062,30 2.309,55 9.681,40 
30.000,00 758,00 985,40 2.278,85 1.020,00 5.577,70 2.549,46 10.676,61 
35.000,00 830,00 1.079,00 2.493,05 1.107,00 6.093,10 2.789,36 11.671,82 
40.000,00 902,00 1.172,60 2.707,25 1.194,00 6.608,50 3.029,26 12.667,03 
45.000,00 974,00 1.266,20 2.921,45 1.281,00 7.123,90 3.269,17 13.662,24 
50.000,00 1.046,00 1.359,80 3.135,65 1.368,00 7.639,30 3.509,07 14.657,44 
65.000,00 1.123,00 1.459,90 3.364,73 1.668,00 8.397,45 3.765,64 15.928,72 
80.000,00 1.200,00 1.560,00 3.593,80 1.968,00 9.155,60 4.022,20 17.200,00 
95.000,00 1.277,00 1.660,10 3.822,88 2.268,00 9.913,75 4.278,76 18.471,28 

110.000,00 1.354,00 1.760,20 4.051,95 2.568,00 10.671,90 4.535,33 19.742,56 
 


